
Amt Schönberger Land
Vorlage-Nr: VO/2/0300/2018      -   Fachbereich II
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: S.Liedtke
Datum: 21.03.2018
Telefon: 038828/330-1208

Beschlussvorlage
Gemeinde Grieben

E-Mail: s.liedtke@schoenberger-land.de

Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2018
Abstimmung:

Beratungsfolge Ja Nein Enth.
05.04.2018 Finanzausschuss der Gemeinde Grieben
05.04.2018 Gemeindevertretung Grieben

Sachverhalt:
Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist der Haushaltserlass des 
Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 auf Basis des 
Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl 
Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den 
Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des 
Haushaltsplanes 2018 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Bei einer Erhöhung der Hebesätze kann das Aufkommen aus Realsteuern um rd. 3300 € pro Jahr 
erhöht werden. Es wird somit, wie auch im vergangenen Jahr, eine Erhöhung der 
Realsteuerhebesätze  entsprechend Vorbericht empfohlen.

Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 
nebst Anlagen gemäß GemHVO

A ) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf …….%

Grundsteuer B auf …….%

Gewerbesteuer auf ……%

B ) in vorliegender Fassung    o h n e   Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

 
 

Anlagen: 
Haushaltssatzung
Vorbericht
Haushaltsplan nebst Anlagen gemäß Inhaltsverzeichnis 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Grieben 
für das Haushaltsjahr 2018 

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.04.2018 und mit Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
a) 

b) 

c) 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 175 .000 EUR 
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 234 .800 EUR 
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf -59 .800 EUR 

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf 0 EUR 

das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen -59 .800 EUR 
die Einstellung der Rücklagen auf 0 EUR 
die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 EUR 
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf -59 .800 EUR 

im Finanzhaushalt 
die ordentlichen Einzahlungen auf 163. .200 EUR 
die ordentlichen Auszahlungen auf 194. .800 EUR 
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -31. .600 EUR 

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR 
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR 
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2. 900 EUR 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17. 000 EUR 
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -14. 100 EUR 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit) -57. 000 EUR 

2. 
a) 

b) 

c) 

d) 

festgesetzt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
wird festgesetzt auf 100.000 EUR 

§ 5 Hebesätze 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land-und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) 250 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 

2. Gewerbesteuer 300 v. H. 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,0 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ). 

§ 7 Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des 
Haushaltsvorvorjahres betrug 653.935 EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des 
Haushalts-vorjahres beträgt 575.635 EUR 
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 515.835 EUR 

§ 8 Weitere Vorschriften 

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich. 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. 

Grieben, den 

Lenschow 
Bürgermeister Siegel 
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1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde 

Die Gemeinde Grieben hatte zum 31.12.2016 181 Einwohner. Entgegen der Landesprognose 

zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang 
prognostiziert, geht die Gemeinde Grieben auch in den kommenden Jahren von einer 
gleichbleibenden Einwohnerzahl aus. 

Bevölkerungsstand It. Statistischem Amt 
Jahr Einwohner Jahr Einwohner 

31.12.2002 170 31.12.2013 164 
31.12.2003 165 31.12.2014 175 
31.12.2004 170 31.12.2015 178 
31.12.2005 169 31.12.2016 181 
31.12.2006 172 
31.12.2007 171 
31.12.2008 172 
31.12.2009 159 
31.12.2010 169 
31.12.2011 160 
31.12.2012 168 

Gemeindegröße 621 ha 
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke 73 
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen 1 private 
- davon Leerstand 1 
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Im
mobilien/Grundstücke 

Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausge

wiesen und unterliegen keiner planmäßigen Ab
schreibung 

— 

Gemeindliche Straßenkilometer 12,62 km 

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbe
triebe bestimmt. Die Gemeinde Grieben liegt ca. 10 km östlich von der Stadt Schönberg und 6 

km nördlich von der Stadt Rehna. Das Gemeindegebiet der Gemeinde Grieben wird in seiner 

Nordsüdrichtung von einer Straße durchlaufen mit Anbindung an die nördlich liegenden Ortsteile 

Papenhusen und Roxin sowie die südlich gelegenen Ortsteile Cordshagen und Törberhals der 
Nachbargemeinden. 
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2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs 

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahres
ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung aus

geglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen 
Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Abs. 
2 Absatz 1 Nr. 33 keinen Fehlbetrag ausweist. 

Lfd. 
Jahr Jahresergebnis 1 

Jahresergebnis 

je Einwohner 
Nr. l n € 

1 2 3 
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

1.1 Weitere Haushaltsvorträge in Summe vor 2016 -12.194,64 -67,37 
1.2 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016 -15.521,20 -85,75 
1.3 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 -78.300 -432,60 
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -59.800 -330,39 
3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2018 -165.815 -916,10 
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

4.1 1. Haushaltsfolgejahr 2019 -51.800 -286,19 
4.2 2. Haushaltsfolgejahr 2020 -46.400 -256,35 
4.3 3. Haushaltsfolgejahr 2021 -42.900 -237,02 

5. 
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs
zeitraumes 

2021 -306.915 -1695,66 

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus 
Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. 

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor 
Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende 

des Finanzplanungszeitraumes auf 306.915 €. Die Verluste konnten / können gem. § 18 Abs. 2 

GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüssel
zuweisungen nur teilweise kompensiert werden. 

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammenset
zung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Si
cherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung 
ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 49 besteht. 
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Ldf. 
Nr 

Jahr 

Saldo der 
ordent

lichen und 
außer
ordent
lichen 

Ein- und 
Aus

zahlung
en1 

Saldo 
der 

ordent
lichen 
und 

außeror 
dent-
lichen 

Ein- und 
Aus
zahl
ungen 

planmäßige 
Tilgung von 
Investitions 
-krediten2 

Plan
mäßige 
Tilgung 

von 
Investi
tions-

krediten 

In 
Haushalts
folgejahre 
vorzutrag

ende 
Beträge3 

In Haus-
halts-

folgejah-
re 

vorzu
trag
ende 

Beträge 

Ldf. 
Nr 

Jahr 

Saldo der 
ordent

lichen und 
außer
ordent
lichen 

Ein- und 
Aus

zahlung
en1 

Je 
Einwoh

ner 

planmäßige 
Tilgung von 
Investitions 
-krediten2 

Je Ein
wohner 

In 
Haushalts
folgejahre 
vorzutrag

ende 
Beträge3 

Je Ein
wohner 

Ldf. 
Nr 

Jahr 

ln€ 

Ldf. 
Nr 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Betrg e 

1.1. 

Weitere 
Haushaltsvor
jahre Ergebnis 
in Summe 

vor 
2016 

1.660 -1.660 -9,17 

1.2. 
2. Haushalts
vorjahr (Er
gebnis) 

2016 -14.675 -81,08 10.908 60,26 -27.243 -150,51 

1.3. 1. Haushalts
vorjahr (Plan) 2017 -54.000 -298,34 11.100 61,33 -92.343 -510,18 

2. 
Ansatz des 
Haushalts
jahres 

2018 -31.600 -174,59 11.300 62,43 -135.243 -747,20 

3. 

Summe / 
Saldo zum 
Ende des 
Haushalts
jahres 

2018 -101.935 -554,01 33.308 184,02 -135.243 -747,20 

4. Ansätze der Haushaltsi Folgejahre 

4.1. 1. Haushalts
folgejahr 2019 -23.600 -130,39 11.500 63,54 -170.343 -941,12 

4.2. 2. Haushalts
folgejahr 2020 -19.300 -106,63 9.100 50,28 -198.743 -1098 

4.3. 3. Haushalts
folgejahr 2021 -19.200 -106,08 1.800 9,94 -219.743 -1214 

5. 

Summe / 
Saldo zum 
Ende des 
Finanzpla
nungszeit
raumes 

2020 -164.035 -906,27 55.708 307,78 -219.743 -1214 

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden 

Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er 

dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. 
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Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Si

cherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden 
gleichnahmigen Muster 5b zu entnehmen. 

In den Zeilen 1 bis 3 sowie Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der 

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr 
und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. 

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der 
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach 

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen), 

- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie 
der Entwicklung der Investitionskredite - mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem 
laufenden Bereich zugeordnet ist, 

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgängen. 

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und 

der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer 
Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im 

Finanzhaushalt gegeben. Wie aus dem Muster 5b ersichtlich, wird in allen Haushaltsjahren kein 
Haushaltsausgleich erreicht. 

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird auch hier ein Defizit 

in Höhe von 73.863 € ausgewiesen. Dieser Betrag basiert aufgrund der in 2019 geplanten 
Anschaffung eines TSF für die Ffw. Der verbleibende Eigenanteil ist in 2019 durch einen 
Investitionskredit zu decken. 
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3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle 

Lfd. 

Nr. 

Jahr Ergebnis

vortrag ins 

Haushalts

folgejahr1 

Rücklagen Eigenkapital 

zum Ende des 

Haushaltsjahres 2 

Eigenkapital 

zum Ende des 

Haushaltsjahres 

je Einwohner 

Allgemeine 
Kapital

rücklage3 

Zweck-gebundene 
Kapital

rücklagen* 

Rücklage kom

munaler Finanz
ausgleich 5 

Sonstige zweck

gebundene Ergeb-
nis-rücklagen6 

(in€) 

1 2 3 4 6 8 

1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres 

1.1 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016 -27.715,84 719.835 2473 0,00 0,00 694.593 3837 

1.2 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 -78.300 694.593 2400 0 0 618.693 3418 

2. 

Plan 

Bestand zum Ende des Haus

haltsjahres 
2018 

-59.800 
-165.815 

618.693 
561.293 

2400 

0 

0 

0 
0 

0 
561.293 3101 

3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres 

3.1 1. Haushaltsfolgejahr 2019 -51.800 561.293 2400 0 0 511.893 2828 
3.2 2. Haushaltsfolgejahr 2020 -46.400 511.893 2400 0 0 467.893 2585 

4. 

Plan 

Bestand zum Ende des Fi 

nanzplanungszeitraumes 
2021 

-42.900 

-306.915 
467.893 2400 0 0 427.393 2361 

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 855.365 €. Aufgrund der Auflösung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen reduziert sich der 
jeweilige Jahresfehlbetrag. Das Eigenkapital reduziert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 

Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik 
2 Summe der Spalten 2 bis 6 
3 Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik 
4 Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik 
5 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik 
6 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik 
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auf 427.393 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der 
Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach. 

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen 

Lfd. 
Nr. 

Jahr 

1 

Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen Sonderhilfen des Landes 

Lfd. 
Nr. 

Jahr 

1 

Stand 
zum 

Beginn 
des 

Haus
halts

jahres 

Zufüh
rungen im 

Haus
haltsjahr 

Entnah
men im 
Haus

haltsjahr 

Stand 
zum Ende 

des 
Haushalts

jahres 

Stand 
zum 

Beginn 
des 

Haus
halts

jahres 

Zufüh
rungen im 

Haus
haltsjahr 

Entnah
men im 
Haus

haltsjahr 

Stand 
zum Ende 

des 
Haushalts

jahres 

Lfd. 
Nr. 

Jahr 

1 
(in€) 

2 \ 3 I Z I R I c 1 ^ 1 = 

1. Entwicklung in Ha ushalts 

1 1 1 ' 1 1 » | ' | O | 9 
V o r j a h r e n 

1.1. 2. Haushaltsvor
jahr (Ergebnis) 2016 0 2.473,18 2.473,18 0 3.674,25 1.574,68 5.248,93 0 

1.2. 1. Haushaltsvor
jahr (Plan) 2017 0 2.700 2.755,17 0 0 0 0 0 

2. 
Entwicklung im 
Haushaltsjahr 
(Planung) 

2018 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 

3. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 0 0 

3.1 Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner 0,00 0,00 

4. Ansätze der Haush altsfok jejahre 

4.1. 1. Haushaltsfolge
jahr 2019 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 

4.2. 2. Haushaltsfolge
jahr 2020 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 

4.3. 3. Haushaltsfolge
jahr 2021 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 

5. Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner 0,00 0,00 

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungsn 

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % 

der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene 

Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs 2 

GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich 
abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Dieses ist im jeweiligen Haushaltsjahr 
erfolgt. Die Gemeinde plant auch in diesem Jahr die Entnahme in Höhe von 2.900 €. 

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausoleich 

Die Gemeinde hat in 2018 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 
Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. 
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4. Erläuterung der Haushaltsansätze 

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen 

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle: 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ertrags- / Einzahlungsar-
ten 

Erträge 
Einzah
lungen Erträge Einzah

lungen Erträge Einzah
lungen Erträge 

Einzah
lungen Erträge Einzah

lungen Erträge Einzah
lungen Ertrags- / Einzahlungsar-

ten in€ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Steuern und ähnliche 
Abgaben 

62.398,01 63.584,21 67.800 67.200 73.600 73.600 76.300 76.300 79.800 79.800 79.800 79.800 

davon 
Grundsteuer A 6.279,66 6.747,25 6.200 6.000 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 
Grundsteuer B 7.168,53 7.230,63 7.100 7.000 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 
Gewerbesteuer -828,00 -828,00 2.000 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
Gemeindeanteil Einkom
mensteuer 

40.763,31 41.403,50 43.100 43.100 44.300 44.300 47.100 47.100 50.500 50.500 50.500 50.500 

Gemeindeanteil Umsatz
steuer 

686,07 682,14 800 800 1.400 1.400 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 

Hundesteuer 1.300,50 1.320,75 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Familienleistungs
ausgleich 

7.027,94 7.027,94 7.300 7.300 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 

Zuwendungen, allge
meine Umlagen, sonsti 59.356,37 59.356,37 80.000 66.500 82.400 71.500 82.400 71.500 81.900 71.500 81.900 71.500 
ge Transferleistungen 
davon 
Schlüsse-zuweisungen 
für den laufenden Bereich 

59.356,37 59.356,37 66.100 66.100 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 

Personalkostenzuschüsse 
Auflösung Sonderposten 
Zuwendungen 

0,00 13.500 10.900 10.900 10.400 10.400 

öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

92,70 101,83 6.000 5.100 5.900 5.000 5.900 5.000 5.900 5.000 5.900 5.000 

Seite 13 von 79



davon 
WBV-Gebühr 0,00 0,00 4800 4600 4800 4600 4800 4600 4800 4600 4800 4600 
Auflösung Sonderposten 
Beiträge 

0,00 700 700 700 700 700 

privatrechtliche Leis
tungsentgelte 

750,85 750,85 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

142,74 158,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

andere aktivierte Eigen
leistungen 

0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sonstige laufende Er
träge/Einzahlungen 

8.133,88 6.542,94 6.800 6.800 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 

davon 
Konzessionsabgabe 8.124,38 6.521,94 6.800 6.800 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 
Summe laufende Erträ
ge/Einzahlungen aus 
Verwaltu ngstätig keit 

130.874,55 130.495,18 161.300 146.300 167.900 156.100 170.600 158.800 173.600 162.300 173.600 162.300 

Zins- und sonstige Fi-
nanzerträge/-
einzahlungen 

4.785,39 4.885,03 4.800 4.800 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 

davon 
Dividenden 
Ordentliche Erträ
ge/Einzahlungen 

135.659,94 135.380,21 166.100 151.100 175.000 163.200 177.700 165.900 180.700 169.400 180.700 169.400 

Außerordentliche Erträ
ge/Einzahlungen 

0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe ordentliche und 
außerordentliche Erträ
ge/Einzahlungen 

135.659,94 135.380,21 166.100 151.100 175.000 163.200 177.700 165.900 180.700 169.400 180.700 169.400 
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Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 5.800 Euro 

angestiegen. Insbesondere beim Familienleistungsausgleich und bei den Schlüsselzuweisungen 
sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten. 

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 20 Gewerbebetrieben lediglich 2 Unternehmen Gewerbe
steuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht: 

Gewerbebetriebe insgesamt: 20 
davon zahlten 

18 Betriebe keine Gewerbes teuer = 0 EUR 
1 Betrieb bis 1.000 EUR = 564,97 EUR 
1 Betrieb von 1.001- 10.000 EUR = 1.200,00 EUR 

Gesamt 1.764,97 EUR 

Hebesatzvergleich 

Grundsteuer A (v.H.) Grundsteuer B (v.H.) Gewerbesteuer (v.H.) 
Hebesatz der 

Gemeinde 
250 330 300 

Nivellierungshebesatz 
des Landes 

307 396 348 

Erhöhung der Grundsteuer A 

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 310 % ergibt eine Mehreinnahme von ca. 1500 €. 
Erhöhung der Grundsteuer B 

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % ermöglicht eine Mehreinnahme von ca. 1500 €. 
Gewerbesteuer 

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 350 % ergibt eine Mehreinnahme von ca. 300 €. 

Es liegt insofern ein Einnahmeverzicht aus Realsteuern in Höhe von ca. 3.300 € vor. 

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der 

Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen 

Mehrbelastungen. Personenunternehmen - und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen 
Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen - werden durch die Anrechnung der 

gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich 

entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele 

erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig 
wird das kommunale Steueraufkommen erhöht. 

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen 

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 74.568,81 € (davon 71.586,06 € für den 

laufenden Bereich und 2.982,75 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der 
gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde angestiegen. 

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die 

Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche 

nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen 

enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. 
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4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen 

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle. 

Aufwands- / Auszahlungsarten 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aufwands- / Auszahlungsarten 
Aufwen
dungen 

Auszah
lungen 

Aufwen
dungen 

Auszah
lungen 

Aufwen
dungen 

Auszah
lungen 

Aufwen
dungen 

Auszah
lungen 

Aufwen
dungen 

Auszah
lungen 

Aufwen
dungen 

Auszah
lungen Aufwands- / Auszahlungsarten 

in€ 
Aufwands- / Auszahlungsarten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Personal- und Versorgungs-
aufwen-dungen/-
auszahlungen 

7.680,00 7.680,00 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 

Aufwendungen/Aus
zahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

46.418,23 45.487,80 87.100 87.100 73.600 73.600 70.100 70.100 69.500 69.500 69.500 69.500 

Davon u.a. 
Brandschutz 5.481,17 3.564,49 18.400 18.400 12.700 12.700 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 
Schulkosten-beiträge 29.275,99 29.275,99 35.100 35.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 
Mietwohnungen 
Straßen 4.468,44 4.440,54 11.100 11.100 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 
Winterdienst 2.128,96 2.620,94 5.000 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
Abschreibungen 0,00 39.300 40.000 40.000 38.400 35.000 
Zuwendungen, Umlagen und 
Transferaufwendungen/-
auszahlungen 

90.502,35 90.288,52 96.700 96.700 102.300 102.300 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100 

davon 
Kreisumlage 50.496,67 50.496,67 52.200 52.200 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 
Amtsumlage 21.030,38 21.030,38 22.000 22.000 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 
Kita-Zuschüsse 18.827,04 18.827,04 20.900 20.900 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 
sonstige laufende Aufwen-
dungen/Aus-zahlungen 

5.074,72 5.088,45 11.500 11.500 9.200 9.200 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 

Summe laufende Aufwendun-
gen/Aus-zahlungen aus Ver
waltungstätigkeit 

149.675,30 148.544,77 242.400 203.100 232.900 192.900 227.700 187.700 225.500 187.100 222.100 187.100 
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Zins- und sonstige Finanz-
aufwendungen/-auszahlungen 

1.505,84 1.510,92 2.000 2.000 1.900 1.900 1.800 1.800 1.600 1.600 1.500 1.500 

Ordentliche Aufwendun
gen/Auszahlungen 

151.181,14 150.055,69 244.400 205.100 234.800 194.800 229.500 189.500 227.100 188.700 223.600 188.600 

außerordentliche Aufwen
dungen/Auszahlungen 

0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe ordentliche und au-
ßerordliche Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

151.181,14 150.055,69 244.400 205.100 234.800 194.800 229.500 189.500 227.100 188.700 223.600 188.600 

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen 

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. 

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. 

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes: entfällt für die Gemeinde 

Schulumlage 

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige 

Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar: 

Schule Anzahl der Schüler Gesamtkosten 
2018 in€ 

Regionale Schule mit Grundschule 
Schönberg 

10 

22.600 Regionale Schule „Am Wasserturm" 
Grevesmühlen 

1 
22.600 

Seeblick-Schule Wismar 1 

22.600 

Evangelische Inklusive Schule „An 
der Maurine" Schönberg 

5 9.500 

Gesamt 17 32.100 
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Abschreibungen 

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige 

Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlage

vermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wie

derspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es 

natürlich ebenfalls gab) darzustellen. 

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus 

der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus er

gebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckge
bundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, 

sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahreser
gebnis errechnet. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
in€ 

1 2 3 4 5 6 
Abschreibungen 0,00 39.300 40.000 40.000 38.400 35.000 
Davon auf 
immaterielle Vermögens
gegenstände 

0,00 0 0 0 0 0 

unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 

0,00 0 0 0 0 0 

bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rech
te 

0,00 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 

Infrastrukturvermögen 0,00 33.000 34.500 34.500 33.300 30.100 
Bauten auf fremdem 
Grund und Boden 

0,00 0 0 0 0 0 

Kunstgegenstände, 
Denkmäler 0,00 0 0 0 0 0 

Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge, Be
triebs- und Geschäftsaus
stattung, Pflanzen, Tiere 

0,00 1.600 900 900 500 300 

sonstige planmäßige Ab
schreibungen 0,00 0 0 0 0 0 

Außerplanmäßige Ab
schreibungen 0,00 0 0 0 0 0 

Erträge aus der Auflö
sung von Sonderposten 

0,00 14.200 11.600 11.600 11.100 11.100 

davon aus 
Sonderposten aus Zuwen
dungen 0,00 13.500 10.900 10.900 10.400 10.400 

Sonderposten für Beiträge 
und ähnliche Entgelte 

0,00 700 700 700 700 700 

Sonderposten für Baukos
tenzuschüsse und ähnli
che Entgelte 

0,00 0 0 0 0 0 

sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 

Netto Abschreibungsbe
lastung 

0,00 25.100 28.400 28.400 27.300 23.900 

Jahresergebnis ohne Ent- -15.521,20 -78.300 -59.800 -51.800 -46.400 -42.900 
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nähme aus der zweckge
bundenen Kapitalrücklage 
aus investiv 
gebundenen Zuweisungen 
Stand der zweckgebunde
nen Kapitalrücklage aus 
investiv 
gebundenen Zuweisungen 
nach Zuführung 

9.016,93 11.716 14.616 17.516 20.416 23.316 

Zulässige Verrechnung mit 
der zweckgebundenen 
Kapitalrücklage 

0,00 11.716 14.616 17.516 20.416 23.316 

Verbleibende Abschrei
bungsbelastung 

0,00 13.383 13.783 10.883 6.883 583 

Tatsächtliche geplante 
Entnahme aus der zweck
gebundenen Kapitalrück
lage 

0,00 0 0 0 0 0 

Tatsächtliche verblei
bende Abschreibungsbe
lastung 

0,00 25.100 28.400 28.400 27.300 23.900 

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und TransferaufwendunoenZ-auszahlungen 
Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als 

Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die 
Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden in 2018 in Höhe von 20.500 € geplant. 

Amts- und Kreisumlage 

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der 
ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der 

folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die 
Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 4 5 6 7 8 9 

Amtsumlage 12.524 
18.200 18.022 21.030 21.124 27.100 27.100 

Kreisumlage 44.170 49.155 51.441 50.496 52.189 53.900 53.900 

Amtsumlage in % 11,39 16,17 15,30 17,70 17,7 19,70 19,70 

Kreisumlage in % 40,17 43,67 43,67 42,5 42,0 39,3 39,3 

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen 

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, 

Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und 

Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. 

Zinsaufwendungen und -auszahlungen: 

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die 
laufenden Kredite für Investitionen. 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen. 
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4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförder
maßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die 
Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre 

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem 
Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm". 

Produkt: 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude 
Maßnahme: Auszahlung für Sachanlagen 
Erläuterung: Pauschalbetrag für den Erwerb von Straßenflächen. Beim Ankauf von 

Grundstücken erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz eine Erhöhung des 
Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes 
(Aktivtausch). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investitionsaus
zahlungen 

80,72 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Investitionsein
zahlungen 

7.600 0 Ö 0 0 0 

Produkt: 12600 Brandschutz 
Maßnahme: Auszahlung für Sachanlagen gem. Anlage 

Investitionsprogramm (MTW in 2018 sowie 
TSF in 2019) 

Erläuterung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des 
Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes 
(Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für 
Abschreibungen. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investitionsaus
zahlungen 

933,25 1.500 15.000 80.000 0 0 

Investitionsein
zahlungen 

0 0 0 0 0 0 

Wirtschaftlichkeits-
rechnung/-vergleich 

Auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die zuvor vom Fachbereich III 
durchzuführen ist, wird verwiesen. Für das TSF ist im Planjahr 2019 die 
Einnahme der Fördermittel vom Fachbereich zu ermitteln. 

4.4. Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V - auch aus Vorjahren - bestehen nicht. 

Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 
werdenden Auszahlungen. 
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4.5. Verbindlichkeiten 

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 
des Haushaltsjahres 

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushalts
jahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnahmigen Muster 4b zu entnehmen. 

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite 

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung in Höhe von 263 € aus. Auch 

wenn diese Verschuldung noch im Durchchnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der 
Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Insoweit ist auch 
beabsichtigt, die Sonderhilfe des Landes zur Schuldentilgung einzusetzen. 

lfd. 
Nr. Kreditgeber Zweck * 

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 
Zins 

satz 

Ende 

Zins-

bindun 

9 

lfd. 
Nr. Kreditgeber Zweck * 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zins 

satz 

Ende 

Zins-

bindun 

9 

lfd. 
Nr. Kreditgeber Zweck * 

in€ % Jahr 

1. 
Darlehen aus dem 

Kommunalen Aufbaufonds 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe Land 0,00 0 0 0 0 0 

2. Geldmarkt und Private 

DKB 46.134,06 36.624,17 26.991,98 17.235,89 7.354,32 0 1,28 2020 

DG Hyp 23.469,50 22.071,27 20.614,83 19.097,75 17.517,51 15.871,47 4,10 2028 

Summe Geldmarkt und 
Private 

3. Sonstige 

Beteiligung 

Verb.Untern 

enhmen 

Summe Sonstige 

Insgesamt 69.603,56 58.695,44 47.608,81 36.333,64 24.871,83 15.871,47 

Abbau/Tilgung 10908,12 11.086,63 11.275,17 11.461,81 9000,36 1.800 

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 ein 

Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos 

beim Amt von 100.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der 

veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit deutlich übersteigt. 
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4.7 Entwicklung der Sonderposten 

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes 

o.a. ausgewiesen, deren etrtragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht 
ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital 
der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich 

aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge 
bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die 

Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der 
Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. 

Lfd 

Nr. 
Art 

Voraussichtlicher 

Stand zum 

Beginn des 

Haushaltsjahres 

Einstellung Auflösung 
Sonstige 

Abgänge 

Voraussichtlicher 

Stand zum Ende 

des 

Haushaltsjahres 

Lfd 

Nr. 
Art 

in€ 

1. 
Sonderposten aus 

Zuwendungen für 

Investitionen 
53.834 0 13.500 0 40.334 

2. 
Sonderposten aus 

Beiträgen und ähnlichen 

Entgelten 
-700 0 700 0 -1.400 

3. 
Sonderposten aus 

Anzahlungen 
0 0 0 0 0 

3.1 Anzahlen Zuwendungen 0 0 0 0 0 

3.2 
Anzahlungen Beiträge 

und ähnliche Entgelte 
0 0 0 0 0 

4. 
Sonderposten für den 

Gebührenausgleich 
0 0 0 0 0 

5. Sonstige Sonderposten 0 0 0 0 0 
Summe 53.134 0 14.200 0 38.934 

4.8 Entwicklung der Rückstellungen 

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können 
der Anlage 4b - Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden. 

4.9 Übesicht über freiwillige Leistungen 

THH Produkt 
Auf

wendungen 
Erträge 

Eigenanteil/ 
Zuschuss der 

Gemeinde 

Aus
zahlungen 

Ein
zahlungen 

davon: 
Eigen
anteil 

THH Produkt 

in € 
1 12600 FFW 200 0 200 200 0 200 
1 28100 Dorffest, Seniorenfeier 500 0 500 500 0 500 

5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 
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Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanz

planungszeitraumes einen Jahresfehlbetrag/Finanzmittelfehlbetrag im Ergebnishaushalt und im 
Finanzhaushalt aus. 

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus 
der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden. 
Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde stark gefährdet. 

6 Haushaltssicherungskonzept 

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2009 ein 

Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der 
Haushaltsausgleich erneut nicht erreicht wird. 

7 Fazit und Ausblick 

Es sind weiterhin Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden 

Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen 
führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu 

nehmen. Ferner ergeben sich erhebliche Risiken für die Finanzplanung aufgrund der 

Reduzierungen der Schlüsselzuweisungen. Die Folge hieraus wären unvertretbare Einschnitte 
im kulturellen und sozialen Bereich, Erhöhungen von Abgabenlasten, Reduzierungen wichtiger 
Investitionen. 
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